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Teil D Fragebogen für Teilnehmende 

 

 

 

Teilnehmenden-ID (aus ESF-Bavaria 2014):  

(wird vom Träger der Maßnahme ergänzt) 

 

Die Angaben beziehen sich auf den Status vor dem Datum der erstmaligen Teilnahme an der ESF-Maßnahme: 

 

 

18. Datum Maßnahmeeintritt:    T   T .M M.20   J     J    

 

Dem Fragebogen im Anhang unter E beigefügt ist eine Ausfüllhilfe. Anhand der Nummerierung der Fragen im Fragebogen 

ergibt sich die entsprechende Ausfüllhilfe. Die Nummerierung der Ausfüllhilfe entspricht der Nummerierung des 

Fragebogens. Die Nummerierung ist nicht fortlaufend. 

D1 Besonders sensible personenbezogene Daten 

 

 

26 Hat die/der Teilnehmende die deutsche Staatsangehörigkeit? (Nur zu beantworten, falls der Erfassung nicht 

widersprochen wurde) 

 

  ❑ ja  ❑ nein 

 

 

27 Ist die/der Teilnehmende in Deutschland geboren? (Nur zu beantworten, falls der Erfassung nicht widersprochen 

wurde) 

 

  ❑ ja  ❑ nein 

 

 

31 Besitzt die/der Teilnehmende besitzt einen Schwerbehindertenausweis oder einen gleichwertigen amtlichen 

Nachweis? (Nur zu beantworten, falls der Erfassung nicht widersprochen wurde) 

 

  ❑ ja  ❑ nein 

 

 

32 Weist die/der Teilnehmende eine sonstige Benachteiligung auf? (s. Ausfüllhilfe). (Nur zu beantworten, falls der 

Erfassung nicht widersprochen wurde) 

 

  ❑ ja  ❑ nein 
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D2 Teilnehmendenstatus und -veränderung nach Austritt aus der Maßnahme 

 
Diese Indikatoren sollen als Veränderung der Situation nach Teilnahme an einer ESF-Maßnahme verstanden 

werden. 

 

Maßgeblich ist der Status bis spätestens 4 Wochen nach Austritt der/des Teilnehmenden aus der Maßnahme 

bzw. nach Ende der persönlichen Förderung. Auszufüllen durch den Träger der Maßnahme. 

 
 

33  Datum Maßnahmeaustritt:    T   T .M M.20   J     J    

 

 

34 Hat die/der Teilnehmende die Maßnahme bis zum Ende besucht?  

 

❑ Teilnehmender hat an der Maßnahme bis zum Ende teilgenommen 

 

❑ Teilnehmender hat die Maßnahme abgebrochen 

 

❑ Teilnehmender ist vorzeitig aus der Maßnahme ausgetreten  

 

Ein Teilnehmender gilt als aus der Maßnahme vorzeitig ausgetreten, wenn er das Maßnahmeziel (Eingliederung in 

eine Berufsausbildung sowie Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses) trotzdem erreicht hat. Ansonsten gilt die 

Maßnahme als abgebrochen. 

 

 

35  Welchen Erwerbsstatus hat die/der Teilnehmende nach Verlassen der Maßnahme? 

 

❑ erwerbstätig, einschließlich selbständig  

  

❑ arbeitslos, einschließlich langzeitarbeitslos 

 

❑ nichterwerbstätig 

 

 

36 Ist die/der Teilnehmende nach Verlassen der Maßnahme arbeitssuchend registriert und bezieht kein 

Arbeitslosengeld? (Nur zu beantworten, falls Frage 35 mit "nicht erwerbstätig" beantwortet wurde) 

 

❑ ja  ❑ nein 

 

 

37  Ist die/der Teilnehmende nach Verlassen der Maßnahme in schulischer oder beruflicher Aus- oder Weiterbildung? 

 

  ❑ ja  ❑ nein 

 

 

38  Hat die/der Teilnehmende im Rahmen der Maßnahme eine Qualifizierung erlangt?  

(Nachweis z. B. durch qualifiziertes Zertifikat einer zuständigen Stelle; die Erreichung eines höheren 

Bildungsstands gemäß ISCED oder des Europäischen bzw. Deutschen Qualifikationsrahmens: qualifizierte 

Teilnahmebescheinigung, aus der Dauer und Gegenstand der Maßnahme ersichtlich sind und über die 

nachgewiesen wird, dass der Teilnehmende die vorgesehenen Maßnahmebestandteile auch absolviert hat).  

 

  ❑ ja  ❑ nein 


